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Josefine Pfender, Biberach (BRD )
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Erstens liege die tatsächliche Zahl der Arbeitsplätze , die
durch die Investition unmittelbar geschaffen werden könn
ten, weit unter den Schätzungen der Beklagten . Selbst wenn
die von der Beklagten angeführten Zahlen zuträfen, lasse
diese vollständig außer acht, daß die durch die streitige
Investition herbeigeführte Schaffung von Arbeitsplätzen
zum Nachteil von bestehenden Arbeitsplätzen in anderen
Regionen der Gemeinschaft, darunter den ärmsten,
erfolge .

Was das Argument angehe , daß es nicht zu einer Erhöhung
der Überkapazitäten kommen werde, habe die Beklagte
mehrere offenkundige Fehler bei der Beurteilung des Sach
verhalts begangen : Zum einen habe sie die Stellung der
Erzeuger aus der Gemeinschaft im Sektor der Billigwaren
offenkundig falsch beurteilt; zum anderen lasse sie die
Tatsache vollständig außer acht, daß Luftdüsenstühle und
Wasserdüsenstühle sowohl für die Herstellung von hoch
wertigen Textilien als auch für die Herstellung von Billig
textilien verwendet würden; außerdem habe sie die Massen
ware nicht eindeutig von der Ware mit höherer Wertschöp
fung unerschieden; darüber hinaus habe sie keine genaue
und vollständige Untersuchung des Marktes für die durch
die streitige Beihilfe betroffenen Erzeugnisse vorgenommen;
schließlich seien die in der Entscheidung genannten Voraus
schätzungen der Nachfrage nach Waren der Kategorien
MFA 2 und MFA 35 kaum glaubhaft .
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Streichung der Rechtssache T-50/93 ()
Paula Großbölting-Gries, Hamminkeln
Loikum (BRD )

( 94/C 380/56 ) Johann Ingendae, Sonsbeck (BRD )
Josef-Walter Schaffer, Adelsheim (BRD )
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Hans-Josef Hallmans , Nideggen (BRD )
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(Verfahrensspracbe: Deutsch)

Mit Beschluß vom 31 . August 1994 hat der Präsident der
Zweiten Kammer des Gerichts erster Instanz der Europäi
schen Gemeinschaften die Streichung der Rechtssache
T-50/93 — Robert und Luise Haas sowie die anderen
Milcherzeuger, deren Namen nachstehend aufgeführt sind ,
gegen Rat der Europäischen Union und Kommission der
Europäischen Gemeinschaften — angeordnet

Anlage zum Beschluß des Präsidenten vom 31 . August 1994
in den Rechtssachen T-50/93 et seq .

1 . T-57/93 Franz-Josef Voß, Drensteinfurt-Rinkerode
(BRD )

2 . T-58/93 Heinz Vögeling, Drensteinfurt 2 (BRD )

Karl-Heinrich List, Ringgau-Netra (BRD )
Harald Kalck, Ringgau-Netra (BRD )
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Streichung der Rechtssache T-51/93 ( )3 . T-59/93 Franz-Josef Ott, Ingoldingen-Grodt (BRD )
4 . T-60/93 Norbert Frie , Lippetal-Lippborg (BRD ) (94/C 380/57)
5 . T-61 /93 Gerhard Brand , Rödelhausen (BRD )
6 . T-62/93 Paul Gövert, Nottuln (BRD )

7. T-63/93 Heinz-Bernd Kamp, Wipperfürth (BRD )

(Verfahrenssprache: Deutsch)

Mit Beschluß vom 31 . August 1994 hat der Präsident der
Zweiten Kammer des Gerichts erster Instanz der Europäi
schen Gemeinschaften die Streichung der Rechtssachen
T-51 /93 — Hartmut Krieger, T-l 96/93 — Hans-Sönke
Hansen und T-214/93 — Hans Thomas Ratje, alle gegen
Rat der Europäischen Union — angeordnet.

8 . T-64/93 Kurt Horst, Hüllhorst 5 (BRD )

9 . T-65/93 Johannes Brautmeier , Delbrück-Ostenland
(BRD )

10 . T-67/93 Ludwig Banning, Wettringen (BRD ) (M ABl . Nr . C 178 vom 18 . 7 . 1990 .
11 . T-68/93 Heinz Bons , Kerken 2 (BRD)


